
Bedenke oft die Verkettung 

aller Dinge in der Welt und ihr 

Verhältnis zueinander. 

Marc Aurel



Herzlich Willkommen zum 

Informationselternabend 

Abitur

Klasse 12



noch  278 Tage bis zum Abiturzeugnis



ABITUR

• alle 20 eA Kursergebnisse 

DE, EN, NAWI, GEWI, ma  

MA, EN, NAWI, GEWI, de

Punktwerte werden addiert.

• aus 24 bzw 28 gA Kurser-

gebnissen 

20 Kursergebnisse

Punktwerte werden addiert.

Maximal 600 Punkte

Minimal 200 Punkte

•  3 schriftliche Prüfungen

Punktwerte werden vierfach 

gewertet.

• 2 mündliche Prüfungen

oder

eine mündliche Prüfung  

und Seminarfachleistung

Punktwerte werden vierfach 

gewertet.



Alle 20 Kursergebnisse aus Kern- und eA -

Fächern werden eingebracht. 

DE 12  12  10  10     

NAWI      08  09  10  09     

EN 09  11  12  10

GEWI 09  09  08  11

ma 12  13  11  12 gesamt: 207

Erster Baustein



20 Kursergebnisse werden aus 

24 oder 28 Kursergebnissen eingebracht.
mu/ku

rel/et

sp

mdl. Prüfungsfach: frsp*

nawi

mdl. Prüfungsfach:  ge*/

Wahl

11 13  13  14

10 09  12  12

12 08  10  13

14 14  12  11

08 12  14  11

09 13  10  11

09 12  13 08

gesamt: 245

Zweiter Baustein



Dritter Baustein  Abiturprüfung

Schriftliche Prüfungen

1. Prüfungsfach   12

2. Prüfungsfach   10

3. Prüfungsfach   09

Mündliche Prüfungen

4. Prüfungsfach   08

5. Prüfungsfach   07

oder

4. Prüfungsfach   08

Seminarfach    11

gesamt: 184 oder 200



Gesamtqualifikation

• Kern- und eA-Fächer   207

• gA-Fächer                    245

• Prüfung                        184 oder 200

___________________________________

• Gesamtpunktzahl        636 oder 652

• Durchschnitt                 2,1 oder 2,0







Punktekreditkarte

Ist vom Schüler/in selbst 

zu führen.

Halbjahresergebnisse

Planung Streichkurse

Fredsprachenübersicht









Wahl der Prüfungsfächer

• schriftliche Prüfungen nur in Kern- und eA 

Fächern möglich

• mindestens eines der Fächer muss DE oder MA    

sein

• die Fächer der mündlichen Prüfungen sind zwei

weitere Fächer (außer Sport und neue FFS) 



Wahl der Prüfungsfächer

• unter den Prüfungsfächern müssen mindestens

zwei der drei Fächer DE, FFS und MA sein

• die drei Aufgabenfelder müssen mit mindestens

einem Prüfungsfach vertreten sein



Besonderheiten beim Abibac

schriftliche Prüfungen:

1. Kernfach Deutsch oder Mathe eA

2. Französisch eA

3. Geschichte bilingual eA



Besonderheiten beim Abibac

mündliche Prüfungen 

1. wenn nicht Mathe schriftlich gewählt wurde,

muss die mündliche Prüfung in einer Natur-

wissenschaft (gA) aus Band 6 -11 abgelegt

werden

2. ein Fach aus der Fächergruppe 1-11 oder SF

3. zusätzlich Frili mit franz. Prüfungsvorsitz



Aufgabenfelder

• sprachlich/literarisch/künstlerisch

DE, FSP, KU, MU, DG

•  gesellschaftswissenschaftlich

GE, W&R, SK, GEO, REL, ETH

•  mathematisch/naturwissenschaftlich/

technisch

MA, BIO, CH, PH, INFO



Nr. Prüfung Fächer

1

schriftlich

Mathematik oder Deutsch

2 aus den Fächergruppen 2 bis 4

3 aus den Fächergruppen 2 bis 4

4 mündlich aus den Fächergruppen 2 bis 11 (außer 8)

5

Seminarfach 

oder 

mündlich

aus den Fächergruppen 2 bis 11 (außer 8)

Prüfungen



Beispiele

•  DE, EN, BIO, SK, (mu)  (oder Seminarfach)

•  MA, EN, PH, ge !!, (bio) (oder Seminarfach)

•  DE, PH, GE, frz, (ma)    (oder Seminarfach)

•  MA, PH, WR, EN, eth 

•  …



Wichtige Termine

• Seminarfacharbeit Abgabe (28.09.) 

• Kolloquien 17.01.24

(Gesamtbewertung nach dem Kolloquium)

• 08.12. Ende 12/1 Zeugnisse

• 11.12. Beginn 12/2 - Zulassung zu 12/2

• 12.12. Meldung 3 schftl./ 2mdl. Prüfungs-

fächer



Wichtige Termine

• Klausuren 12/2  20.02.- 14.03. (Prüfungslänge)

• 19.03. Notenschluss

• 08.04. Zeugnisse 12/2 

• verbindliche Mitteilung Kurseinbringung 

Qualifikationsphase

• 10.04. Information über die Zulassung zur 

Abiturprüfung



Wichtige Termine

• bis 10.04. Bestätigung der beiden mdl. Prü-

fungsfächer oder Einbringung Seminarfach

• Abitur 12.04. – 07.05., mdl. 22.05. – 27.05.24

• 06.06. Mitteilung der schriftlichen Ergebnisse

• 07.06. Meldung zusätzlicher mdl. Prüfungen

• 10.06. – 12.06. zusätzliche mdl. Prüfungen

• 14.06.24 Abitur-Zeugnisausgabe



Schriftliches Abitur

12.04. NaWi (Ch, Bio, Ph)

16.04. GeWi (Ge, SK, WR)

25.04. Kernfach Deutsch

03.05. Englisch

07.05. Kernfach Mathe



14.06. Zeugnisausgabe 

(Aula der Universität)



Regelungen bei Krankheit

§ 5 Verhinderung

(1) Ist ein Schüler aus zwingenden Gründen  

verhindert, am Unterricht oder an einer

sonstigen Schulveranstaltung teilzunehmen, 

so ist die Schule unverzüglich von den Eltern*

unter Angabe des Grundes zu verständigen.



Regelungen bei Krankheit

(2) Bei Erkrankung an mehr als drei aufeinander-

folgenden Unterrichtstagen ist bei Wieder-

besuch der Schule eine Mitteilung der Eltern* 

über die Dauer der Krankheit vorzulegen.

Dauert die Erkrankung mehr als zehn Unter-

richtstage, so kann die Schule die Vorlage 

eines ärztlichen Zeugnisses verlangen. Häufen

sich krankheitsbedingte Schulversäumnisse

oder bestehen an der Erkrankung Zweifel, so

kann die Schule die Vorlage eines ärztlichen

oder schulärztlichen Zeugnisses verlangen.



Neu! Regelungen bei Krankheit

Mehrheitsbeschluss der Oberstufenkonferenz :

Bei angekündigten Leistungskontrollen muss eine 

ärztliche Bescheinigung vorgelegt werden.

In allen Fällen sollte bis möglichst 8 Uhr im 

Sekretariat die Krankmeldung erfolgen. Dies kann 

auch als E-Mail getätigt werden.

Spätestens drei Tage, nachdem der Schüler 

wieder in der Schule ist, wird die Entschuldigung 

zunächst bei den Fachlehrern, dann beim SKL 

vorgelegt. 



Regelungen Befreiungen

§ 6 Befreiung

Der Schulleiter kann in begründeten Fällen 

vom Unterricht in einzelnen Fächern, in der 

Regel zeitlich begrenzt, befreien. Die 

Vorlage eines ärztlichen oder amtsärztlichen 

Zeugnisses kann verlangt werden. Die 

Befreiung kann mit der Auflage verbunden 

werden, an anderem Unterricht 

teilzunehmen.



Regelungen Befreiungen

Über die Befreiung von einzelnen Unterrichts-

stunden oder Schulveranstaltungen wegen 

körperlicher Beeinträchtigung entscheidet der 

zuständige Lehrer. Bei Vorlage eines ärzt-

lichen Zeugnisses ist die Befreiung zu 

gewähren.



Regelungen Beurlaubungen

§ 7 Beurlaubung

Schüler können in dringenden Ausnahmefällen 

auf schriftlichen Antrag der Eltern* beurlaubt 

werden. Die aus religiösen Gründen erforderliche 

Beurlaubung ist zu gewähren. 

Zuständig für die Entscheidung ist:

1. SKL (bis zu drei Unterrichtstagen) 

2. der Schulleiter (bei bis zu 15 Unterrichtstagen 

sowie unmittelbar vor und nach den Ferien

3. das Schulamt in den sonstigen Fällen.



Ansprechpartner der Schule

Schulleitung

Herr Dr. Petersohn / Schulleiter 

schulleiter@angergymnasium.jena.de

Frau Brill / stellvertretende Schulleiterin  

stellvertreter@angergymnasium.jena.de

Frau Seidel / Oberstufenleiterin                   

oberstufe@angergymnasium.jena.de



Beratungslehrerinnen

Frau Kriester

Frau Millius

Frau Udennaka

Schulsozialarbeit

Frau Schmiemann

Frau Steger











Alles Wissen und alle Vermehrung 

unseres Wissens endet nicht mit 

einem Schlusspunkt, sondern mit 

Fragezeichen. 

Hermann Hesse


